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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1980

Norm

UWG §9 C2

Rechtssatz

Die Höhe des Marktanteiles eines Unternehmens sagt über die Herkunftsvorstellungen, die die beteiligten Kreise an

eine (hier: für eine bestimmte Kaffeesorte) verwendete Verpackung knüpfen, nichts aus.
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